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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2330/74 DER KOMMISSION
vom 11 . September 1974

über bestimmte gegenseitige Mitteilungen der Mitgliedstaaten und der Kommis
sion im Sektor Schweinefleisch

forderlich , durch Erstattungen ausgeglichen werden ,
um den Exporteuren der Gemeinschaft die Teilnahme
am Welthandel zu ermöglichen . Die Verordnung Nr.
177/67/EWG des Rates vom 27. Juni 1967 über die
Grundregeln für die Gewährung von Erstattungen bei
der Ausfuhr von Erzeugnissen des Sektors Schweine
fleisch und über die Kriterien für die Festsetzung des
Erstattungsbetrags (7), geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2686/72 (8), sieht die Ermittlung der Preis
unterschiede zwischen der Gemeinschaft und dem

Weltmarkt vor. Dazu sind regelmäßige Mitteilungen
der Mitgliedstaaten über die Marktpreise in der Ge
meinschaft einerseits und die Mengen und Preise der
ausgeführten Erzeugnisse sowie über Angebote ande
rer Ausfuhrländer auf diesen Drittlandsmärkten an
dererseits erforderlich .

Die Anwendung von Interventionsmaßnahmen ge
mäß Artikel 3 der Verordnung Nr. 121 /67/EWG erfor
dert eine genaue Marktübersicht . Um eine bestmög
liche Vergleichbarkeit der Preise für geschlachtete
Schweine zu erreichen , empfiehlt es sich , die wichtig
ste Klasse des in der Verordnung (EWG) Nr. 2108/70
des Rates vom 20 . Oktober 1970 (9 ), geändert durch
die Beitrittsakte, festgelegten gemeinschaftlichen Han
delsklassenschemas auf der in der Verordnung (EWG)
Nr. 1229/72 der Kommission vom 13 . Juni 1972 ( 10)
festgelegten Handelsstufe zu berücksichtigen und auf,
die Märkte abzustellen, die im Anhang der Verord
nung Nr. 213/67/EWG des Rates vom 27. Juni 1967
zur Festsetzung des Verzeichnisses der repräsentativen
Märkte für den Schweinefleischsektor in der Gemein
schaft (u ), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2708/72 ( 12), aufgeführt sind . Angaben
über Ferkelpreise zur Einschätzung der zu erwarten
den Marktentwicklung sind insbesondere für die regel
mäßige Uberprüfung der Marktlage gemäß Artikel 3
der Verordnung (EWG) Nr. 897/69 des Rates vom 13 .
Mai 1969 und zur Festsetzung der im Falle einer er
heblichen Preiserhöhung auf dem Schweinefleischsek
tor anzuwendenden Grundregeln ( 13 ) sowie zur recht
zeitigen Vorbereitung von Interventionsmaßnahmen
erforderlich .

Zur allgemeinen Verbesserung der Marktübersicht ist
es angezeigt, die der Kommission übermittelten Anga
ben den Mitgliedstaaten zugänglich zu machen .

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung Nr. 121 /67/EWG des Ra
tes vom 13 . Juni 1967 über die gemeinsame Marktor
ganisation für Schweinefleisch ( ! ), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1861 /74 (2), insbe
sondere auf Artikel 22,

in Erwägung nachstehender Gründe :

In Artikel 22 der Verordnung Nr. 121 /67/EWG ist
vorgesehen, daß die Mitgliedstaaten und die Kommis
sion sich gegenseitig die zur zur Durchführung dieser
Verordnung erforderlichen Angaben mitteilen . Um
die zur Anwendung der Marktordnung erforderlichen
Angaben einheitlich und rechtzeitig zur Verfügung zu
haben, ist es notwendig, die Mitteilungspflichten der
Mitgliedstaaten im einzelnen festzulegen .

Gemäß Artikel 13 der Verordnung Nr. 121 /67/EWG
werden Zusatzbeträge festgesetzt, wenn der Angebots

1 preis frei Grenze den Einschleusungspreis unterschrei
tet. Artikel 7 der Verordnung Nr. 202/67/EWG der
Kommission vom 28 . Juni 1967 über die Festsetzung
des Zusatzbetrags für Einfuhren von Erzeugnissen auf
dem Schweinefleischsektor aus dritten Ländern (3 ), ge
ändert durch die Verordnung Nr. 614/67/EWG (4), ver
pflichtet die Mitgliedstaaten zur Übermittlung aller er
forderlichen Angaben, die zur Beurteilung der Preis
entwicklung auf den Märkten der Gemeinschaft und
in dritten Ländern erforderlich sind . Es erweist sich
als notwendig, diese Mitteilungen im einzelnen zu re
geln und Bestimmungen zu erlassen , die eine genaue
Ermittlung der Preise für eingeführte Erzeugnisse ge
währleisten , damit die Zusatzbeträge in der richtigen
Höhe festgesetzt werden können . Eine solche einheit
liche Ermittlung ist insbesondere nach den Bestim
mungen der Verordnung (EWG) Nr. 803/68 des Rates
vom 27 . Juni 1968 über den Zollwert der Waren (5),
geändert durch die Beitrittsakte (6), möglich .

Gemäß Artikel 15 der Verordnung Nr. 121 /67/EWG
könjien die Unterschiede zwischen den Weltmarkt
preisen und den Preisen der Gemeinschaft, soweit er

(') ABl . Nr. 117 vom 19 . 6 . 1967, S. 2283/67 .
(2) ABl . Nr. L 197 vom 19 . 7 . 1974, S. 3 .
(3) ABl . Nr. 134 vom 30 . 6 . 1967, S. 2837/67 .
(4) ABl . Nr . 231 vom 27 . 9 . 1967, S. 6 .
(5 ) ABl . Nr. L 148 vom 28 . 6 . 1968 , S. 6 .
(6) ABl . Nr. L 73 vom 27. 3 . 1972, S. 14 .

( 7) ABl . Nr. 130 vom 28 . 6 . 1967, S. 2614/67 .
(*) ABl . Nr. L 289 vom 27. 12. 1972, S. 37 .
(9) ABl . Nr. L 234 vom 23 . 10 . 1970, S. 1 .
( 10) ABl . Nr. L 136 vom 14. 6 . 1972, S. 9 .
(") ABl . Nr . 135 vom 30 . 6 . 1967, S. 2887/67 .
( I2 ) ABl . Nr. L 291 vom 28 . 12 . 1972, S. 6.
13 ABl . Nr. L 116 vom 15 . 5 . 1969, S. 3 .
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Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Schweinefleisch —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

( 1 ) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommis
sion spätesten am Ende der zweiten auf die jeweilige
Berichtswoche folgenden Woche die Mengen und cif
Preise frei Grenze (Zollwerte) der unter die Verord
nung Nr. 121 /67/EWG fallenden und wöchentlich
aus dritten Ländern eingeführten Erzeugnisse, geglie
dert nach Tarifstellen des Gemeinsamen Zolltarifs
und Ursprungs- oder Herkunftsländern .

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommis
sion am Ende eines jeden Monats für den vorherge
henden Kalendermonat folgende Angaben über die
unter die Verordnung Nr. 121 /67/EWG fallenden Er
zeugnisse :
a) die Mengen und cif-Preise frei Grenze (Zollwerte)
der aus dritten Ländern eingeführten Erzeugnisse ,
gegliedert nach Tarifstellen des Gemeinsamen Zoll
tarifs und Ursprungs- oder Herkunftsländern ;

b) die Mengen und fob-Preise frei Grenze der nach
dritten Ländern ausgeführten Erzeugnisse, geglie
dert nach Tarifstellen des Gemeinsamen Zolltarifs
und Bestimmungsländern ;

c) die Mengen und Preise frei Grenze der unter den
Bedingungen der Artikel 9 und 10 des Vertrages
zwischen den Mitgliedstaaten gehandelten Erzeug
nisse , gegliedert nach Tarifstellen des Gemeinsa
men Zolltarifs sowie Ursprungs- oder Herkunfts
und Bestimmungsländern .

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission wö
chentlich die gemäß der Verordnung (EWG) Nr.
2108/70 festgesetzten Notierungen je 100 kg ge
schlachtete Schweine der in der Verordnung (EWG)
Nr. 1229/72 festgelegten Handelsstufe auf den im
Anhang der Verordnung Nr. 213/67/EWG genannten
Märkten sowie repräsentative Notierungen für Ferkel,
je Stück mit einem durchschnittlichen Lebendgewicht
von etwa 20 kg.

Artikel 3

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission re
gelmäßig, mindestens jedoch einmal im Monat, soweit
verfügbar, folgende Angaben über die unter die Ver
ordnung Nr. 121 /67/EWG fallenden Erzeugnisse :
a) die Marktpreise in den Mitgliedstaaten für Erzeug
nisse gemeinschaftlichen Ursprungs,

b) die Marktpreise in den Mitgliedstaaten für einge
führte Erzeugnisse aus dritten Ländern ,

c) die repräsentativen Angebote aus dritten Ländern
hinsichtlich Preise und verfügbarer Mengen , geglie
dert nach Herkunfts- und Bestimmungsländern,

d) die Preise auf den repräsentativen Märkten in drit
ten Ländern .

Artikel 4

Die Kommission wertet die von den Mitgliedstaaten
übermittelten Angaben aus und teilt diese dem Verwal
tungsausschuß für Schweinefleisch mit .

Artikel 5

Diese Verordnung tritt am 1 . Oktober 1974 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 11 . September 1974
Für die Kommission

Der Präsident

Francois-Xavier ORTOLI


